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(54) Haushalts-Bodenstaubsauger

(57) Die Erfindung betrifft einen Haushalts-Bodens-
taubsauger mit einem sowohl auf Glattböden als auch
auf textilen Bodenbelägen einsetzbaren Saugkopf, der
eine an einem Gehäuseoberteil (1) starr oder kippbe-
weglich befestigte Gleitsohle (2) mit einem quer zur Ar-
beitsrichtung sich erstreckenden Saugmund (3), einen
in den Saugmund (3) einmündenden Saugkanal (4),
und einen im Gehäuseoberteil (1) vertikal verstellbar an-
geordneten und von einem Umschalter (8) betätigbaren

Träger (9) mit mindestens einem unterseitigen Borsten-
streifen (10) und/oder mindestens einer unterseitigen
flexiblen Lippe aufweist. Die Gleitsohle (2) weist unter-
seitig vorspringende, den Saugmund (3) begrenzende
Saugmundkanten (11) auf und ist mit mindestens einem
Fadenheberstreifen (12) ausgerüstet. Erfindungsge-
mäß weist die Gleitsohle (2) eine an den Enden des
Saugmundes (3) gemessene Arbeitsbreite (B) von 350
bis 500 Millimetern auf.
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